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ehr Fragen als Antworten

Es dürfte nıcht leicht se1ın, 1ın NeCUETETr theologischer Lıtera- ZIt ach ajta, Der Heılıge Geilst und dıe Strukturen der Kırche, In Wıe-
derentdeckung des Heılıgen eıstes (Ökumenische Perspektiven, Nr. 6),tur eiınen pneumatologischen Entwurf tiınden, der dem Franktfurt 1974, /7-96, Jer T Schleiermacher-Auswahl. Mıt eiınem ach-von Pannenberg bısher leider NUuUr ın Skızzen - WOTTL VO' arl Barth, München Hamburg 1968, S Kasper, Dıie Kır-

ührten denkerischer Weıte gleichkommt. Es erhöhrt che als Sakrament des Geıistes, 1n Kasper — G. Sauter, Kırche Ort des
eıistes, Freiburg Basel Wıen 19776, 11—-55, 1er 472 Pannenberg, Dasoch den Rang dieses Versuchs, dafß ımmer wıeder seıne Glaubensbekenntnis, München Hamburg II 136 Hermann, Art

Unabgeschlossenheit un die Notwendigkeıt der kriti- Heıilıger Geist (biblisch), 1n ! Frıes (Hg.) Handbuch theologischer Grund-
begriffe, München 1962, Bd l 647 McDonell, Dıie charısmatische eWEe-schen Überprüfung (insbesondere derjenıgen Aussagen, BUNg 1n der katholischen Kıirche, 1n Wiıederentdeckung des Heıligen Geıistes,die die Naturwissenschaft tangıeren) betont wird. Vor Alk- 27-51, 1er 45 McDonell; a.a.0O 48 Rahner, Das enthusiastisch-

lem aber kommt klar Zzu Ausdruck, dafß die dem Reden charısmatische Erlebnis in Konfrontation miıt der gnadenhaften Transzenden7z-
erfahrung, ın Heıtmann Mühlen (Hg.), Erfahrung und Theologie desVO Heılıgen Geilst allein gemäße Gewißheit nıcht theore- Heilıgen elistes, München Hamburg 1974, 64—-80, 1er Z ‘  ‘ Rahner,tischer Natur, sondern „Vertrauensgewißheıt“‘ IST aa (} 75 10 K. Rahner, aa (°} 78 11 vgl H. Mühlen, Einübung In die
christliche Grunderfahrung 1/IL, Maınz 975/76 12 vgl dıe wichtigen Aus-
führungen In! Pannenberg, Wıssenschattstheorie und Theologie, FrankturtDiese Wahrheıit droht ın manchen theologischen Versu- 1973, passım ; terner: Ebeling, Die Klage über das Erfahrungsdefizit ın der

chen verdunkelt werden, die den Anscheıin erwecken, Theologie als Frage nach ıhrer Sache, iın ders., Wort Un Glaube IIL, Tübingen
1975, 5328 13 vgl nm dıe folgenden Seitenverweise ım Text beziehenals stelle 1n iıhnen sel C 1U ın Christologie oder Ge- sıch auf dieses Werk 14 Maınz die tolgenden Seitenverweıise 1Im Textschichtstheologie der Heılıge (Geılst gewissermaßen den beziehen SIC. auf dieses Werk; vgl O. A. Diılschneider, Die NotwendigkeitSchlußstein 1Im Denkgebäude dar, durch den das 5System HEG Antworten auf NCUC Fragen. Auft dem Weg dritten Glaubensartikel:
Ich glaube den Heılıgen Geist, in Erfahrung und Theologie des Heılıgengeschlossen wird, durch den alles ‚aufgeht‘‘. Das gılt VOT Geistes, 151-161; S erklärt, ‚„dafß dıe anstehenden christologischen Problemeallem dann, wenn zuwen12 edacht wırd, da{fß über eın vVeErgangelnNCr und gegenwärtiger Zeiten 11UT och VO drıtten Artıkel her,

Thema W1€e den Geilst (Gottes nıcht gesprochen werden Vorschaltung der Pneumatologie bewältigen sınd““ (L5Z 15 München
197Z: dıe tolgenden Seitenverweise 1mM Text beziehen sıch auf dieses Werk Inkann W1€e über das, W as 1mM Sınn posıtivistischer Weltdeu- vielem berühren sıch MmMiıt Moltmanns Thesen die Bemühungen VO:  — Mühlen

tungen ‚„„der Fall c  ISt sondern da{fß die Sprache sıch dabe!: eın trinıtarısches Gottesbild, für das ebentalls das Kreuzesgeschehen kon-
St1tutiv 1St, vgl eLt wa H. Mühlen, Dıie Veränderlichkeit Cjottes als Horizontnotwendig der Metapher, des Redens 1n „„Bıld un: Gleich- einer zukünftigen Christologie, ünster 969 16 Aagaard, Der HeıilıgenN1s  CC bedienen mu Nıcht uUumsSsSONSLT 1St die überkommene Gei:st in der Welt, 1n : Wiederentdeckung des Heıilıgen Geıistes, 7/-11 dıe tol-

Lehre VO  S der Trıinıtat un VO Heıligen Geilst gerade genden Seiıtenverweise 1mM Text beziehen sıch auf dieses Werk IA Mühlen,
Sozıuale Geisterfahrung als ntwort aut eıne einseıtige Gotteslehre, 1n : Ertah-deshalb in Verrut geraten, weıl s1e 1MmM Verdacht stand, sıch
rung und Theologie des Heılıgen elstes, 253-272, 1er 259; ZU möglicheneın „„Bescheidwissen‘‘ über das ‚„„‚Innenleben‘‘ (sottes Zusammenhang der Pneumatologie mMiıt der philosophischen „„Entdek-

zumaßen, in eın Geheimnıis „einzuweısen‘“‘, das ZW ar kung“‘ VO!  - Kommunikation und Mıtmenschlichkeıit vgl Waldenfels, Der
geistesgeschichtliche Hıntergrund: Vom Ich Z.U Wır, 1n : Erfahrung undals die Wirklichkeit bestimmend ertahren werden kann Theologie des Heıiligen eistes, 162-175 18 W. Pannenberg, Der Geilst des

un! als solches ausgelegt werden mußßs, das aber unverfüg- Lebenss, 1n : ders., Glaube und Wirklichkeit. Kleine Beıträge ZU christlıchen
bar bleibt. Denken, München 1975 31-56; ders., Das Glaubensbekenntnis, 136—-150:;

ders., Das Wıirken des Heılıgen elistes In der Schöpfung und 1mM olk Gottes,Wenn deshalb der Eindruck entstehen INag, dafß die hier 1n: W. Pannenberg C. E. Braaten A. Dulles, Kırche hne Konfessionen?,
vorgestellten Ansiätze mehr Fragen aufwerten, als s1e ter- München 1971, 16—36; dıeser Auftsatz tindet sıch dem Tıtel „„Ekstatische

Selbstüberschreitung als Teilhabe göttlichen Geist““ auch 1n * Erfahrung undtige Antworten geben, ware das un diesem Gesıichts- Theologıe des Heılıgen Geıistes, 176-191 19 vgl azu auch Kasper, Diepunkt eher eın Vorteıl. Vielleicht lassen sıch die verschıe- Kırche als Sakrament des eıstes, 284 20 W. Pannenberg, Der Geist des
denen Versuche danach klassıfızıeren, inwıeweıt S1€e Lebens, 39 21 W. Pannenberg, Das Glaubensbekenntnis, 143 22 Pan-

nenberg, Der Geıst des Lebens, 49 a.a.0O 51 a.a2.0O 54 25(jeweils das Iragende Nachdenken nıcht abschlıießen, SOMN- 56 26 W. Pannenberg, Das Glaubensbekenntnis, 451 27 aa C© 49$dern eröffnen. Hans eorg och
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Zur Sıtuation ach der Novellierung des Q AA  >©
Erklärungen und Empfehlungen der deutschen ISCHNOTEe un der EKD
Bereits FEnde Maı, nach der parlamentarischen Verabschiedung hat, dürften die Erklärungen anl Aktualıtät nıchts verloren haben.
des veränderten 2718 StGB hatte siıch die Deutsche Bischofs- 16 erste Erklärung versteht sıch als ‚„pastorales Wort‘‘ AN die
konferenz mıt drei Erklärungen an die Öffentlichkeit gewandt. Gläubigen, In der zayeıten wenden sich die Bischöfe an dıie Ärzte
Aus Raumgründen konnten I01Y die Texte damals nıcht ab- und dıe medizinıschen Fachkräfte In den Krankenhäusern, IN
yucken. Da Jetzt nach Inkrafttreten des Paragraphen die der dritten geben sLe Empfehlungen für Seelsorger und Religions-

lehrerAuseinandersetzung über Auslegung und Anwendung begonnen
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Pastorales Wort Z Novellierung des vwrm”}  LCA O0 StGBEB
Zur Situation
Der Deutsche Bundestag hat durch AÄnderung des $ 218 StGB Der Rückzug des Staates AdUuS$ seiıner Verantwortung für den
den umftfassenden Rechtsschutz für das ungeborene Leben aufge- Schutz tundamentaler Rechte des Menschen verleitet dem
hoben Er hat sıch damıt ebenso über Nsere schwerwiegenden Mißverständnis, als ob, W as gesetzlıch nıcht mehr verboten Ist,
Bedenken WI1€E über die eindringlichen Warnungen VO  —_ Fachleu- nunmehr auch sıttlıch erlaubt se1l Wır alle sınd nıcht treı davon,
ten, insbesondere der deutschen AÄrzteschaft, hinweggesetzt. 1mM ötftentlichen W1€ 1mM privaten Leben al] das tür erlaubt hal-
Dıiese Entscheidung des Gesetzgebers können WIr als katholische tch, W as nıcht ausdrücklich verboten oder Strafe gestellt
Christen und als Staatsbürger NUur Mı1t tietstem Bedauern Z ISt. Wıe grundfalsch ıne solche Eınstellung 1St und welchen
Kenntnıis nehmen. Das Gebot CGottes „„Du sollst nıcht toten  .6 gilt Konsequenzen S1e führt, zeigt sıch gerade hıer, Leben
nach wıe VO  r Der Mensch hat VON der Empfängnis eın VOI- oder Tod eines Menschen geht, 1n besonderer Deutlichkeit. Nıe-
außerliches Recht auft Leben Im „Schwangerschaftsabbruch‘“‘ mand, der seine Lebensführung auf christliche Grundsätze stutzt,
aber ırd und eigenständıges menschliches Leben getoötet. kann sıch 7{ der Fehlmeinung verleiten assen, durch die Authe-
Der S5taat hält sıch nıcht ehr tür verpilichtet, Leben und Würde bung der Gesetzesstrafe sel die Abtreibung sıttlich wenıger VOI-
des Menschen 1M notwendigen Umfang auch strafrechtlich wertlich geworden. S1e i weıterhın, und alr unabhängıg VO
schützen. Dıiese Regelung erschüttert das Fundament uUuNsSsSerTCcsS dem, W 4a5 die staatliıche Ordnung bestimmt. Dıie Aussage des
Rechtsstaats, S1C zerstort das sıttliche Bewußtsein der Bürger und Konzils, dafß Abtreibung und Tötung eines Kindes eın verab-
macht die Gesellschaft nıcht menschlıcher, sondern unmenschlı- scheuungswürdiges Verbrechen sind (Pastoralkonstitution über
cher. Im Laute der Geschichte 1st sıch der Mensch ımmer stärker die Kırche ın der elt VON heute, Nr 1gılt unverändert tort.
der Einmaligkeit se1ner Person und ihrer Unverfügbarkeit durch Der katholische Christ weıß, da{fß ıne schwere Schuld VOT Ott
andere Menschen bewußt geworden. Er hat nach und nach diever- und den Menschen auf sıch lädt, WEeNln sıch ungeborenen
schiedenen Formen VO  —_ Barbarei und Unterdrückung, WI1eC Skla- Leben vergreift. In Kraft bleibt auch WIr dürten dies nıcht VeI-

vereı, Hörıigkeıt und Gewaltherrschatt als menschenunwürdig schweigen die Strate des Ausschlusses AUS der sakramentalen
erkannt. Dazu hat wesentlıch die bıblische Botschaft VO  — der Gemeinschatt, die VO  — der Kirche seit langem tür dıe Abtreibung
Gottesebenbildlienkeit und Brüderlichkeit aller Menschen bei- festgesetzt ISt, auf deren sıttlıche Verwertlichkeit und Sünd-

Heute gilt ın allen modernen Verfassungen das Recht haftigkeit besonders hinzuwelısen.
auf Leben als das tundamentale Recht jedes Menschen. Es 1St auch
durch die „Allgemeine Erklärung der Menschenrechte‘‘ VO  » 1948 Der Auftrag der Kırcheausdrücklich anerkannt.
Die jetzt verabschıiedete Änderung des 6218 1St ein verhängnıs- Die Kırche halt somıt den grundlegenden sıttlıchen Normen
voller Rückschritt 1n der Entwicklung des siıttlichen und rechtli- uneingeschränkt test und S1e mu{fß dıes (un, WEn S1€E ıhrem Auft-
chen Bewußtseins. Menschen ma{fißen sich das Recht d über trag nıcht ntreu werden wıll Nıcht selten hat dies dazu geführt,

dafß die Menschen auch manche katholische Christen 1Ur dasMenschen bestimmen, eın Leben für schutzwürdıg erklä-
ICH, eın anderes nıcht. Damıt 1St. ein Anfang gemacht, Wert und Fordernde dieser Haltung und dıe Stratandrohung gesehen haben
Würde des Menschen manıpulieren. Was könnte Menschen und sıch in ıhrer Bedrängnıis alleingelassen ühlten. Vielleicht ha-
noch daran hindern, nıcht 1Ur über das ungeborene, sondern ben WIr selbst nıcht ımmer das Notwendige geLAN, derartige
auch über das geborene Leben willkürlich verfügen. Enttäuschungen vermeıden. Es kann aber Sar keıin 7Zweıtel be-
Was VO'  3 seıten der deutschen Bischöte ın dieser wichtigen rage stehen, dafß tür die Kırche nıcht das Gebot und die Stratandro-

Nn WAarl, 1St ın ftrüheren Verlautbarungen ausreichend VOISC- hung 1m Mittelpunkt stehen, sondern das schützende Leben
tragen worden und hat nıchts VO  e} seıiner Bedeutung verloren. Wır selbst und 1m Zusammenhang damıt die tiıetempfundene orge
werden weıterhın bemuht seın, gegenüber der Öffentlichkeit und die Menschen, die ıIn notvolle Sıtuationen verstrickt sınd,
gegenüber dem Gesetzgeber tür ıne Regelung einzutreten, die dafß ıhnen Ö die Tötung e1nes Ungeborenen als Lösung ıhrer
den Schutz des ungeborenen Lebens gewährleistet. Mıt allen, die Probleme erscheint. Die Kırche wiıll ın der Verkündigung mıt al-
Adus christlicher Überzeugung diese Einschränkung des lem Nachdruck darauft hinwirken, dafß das Bewußtsein VO  — Wert
tundamentalen Rechts auf Leben ANSCHANSCH sınd, haben WIr 1U und Würde jedes menschlichen Lebens gestärkt ırd Sıe 1st auch

bemüht, das siıttliche Bewußtsein und den Glauben jedes einzel-prüfen, welche Verantwortung und welche Haltung ın Zul-
kunft verstärkt VO  . uns gefordert sSind. Die tolgenden Austüh- nen stärken, dafß ıhm daraus die Kraft Zur rechten Entschei-
IuNgcn wollen hiıerzu eın1ge Anregungen und Orientierungshil- dung zuwächst, WeNnn diese ın schwieriger Lage VO ıhm gefordert
ten geben. wird. Diejenigen, die schuldıg geworden sınd, iındem Ssıe sıch

der Tötung eines Ungeborenen beteiligt haben, wırd S1ie nıcht
rückweısen, sondern ıhnen helfen, durch Reue und Bufße die Ver-Positives ec und SI  IC Ordnung söhnung mMiıt (sott wiederzutinden. Dıie Kırche will überdies LAaLt-

In der neuen Regelung tritt eın schmerzliches Auseinanderklatten kräftige Hılte leisten, indem S1C Beratungsdienste einrichtet, in
zwıschen den Normen der sittlichen Ordnung und dem in (Je- den Gemeinden seelsorgerische und praktische Unterstützung
SCLIZC gefaßten Recht ZUTage, Selbstverständlich kann nıcht alles, anbietet, mit Ärzteschaft, Apothekern und Krankenhäusern D,  -

W as sıttlıch verboten St, estrafrechtlich geschützt werden. Das sammenwirkt und sıch SO jederzeıt offen zeıgt tür dıe Probleme
entbindet aber den Staat nıcht ONn der Pflicht, seiıne (‚esetze 1 in Bedrängnis gCratener Frauen und Famıiılien. Unermüdliche
aße des Möglichen nach der sittlichen Ordnung auszurichten:; Anstrengungen sind hıer ertorderlich, wenıgstens eınen Teıl
Cll.lf keinen Fall dürten S$1C dieser ftundamental widersprechen. 5a- der bestehenden Not Zu mıindern und die Hoffnungen, dlt mıt
che der Kırche 1St CS, die gottgegebene sittliche Ordnung NVOCI- Recht auft die Kirche CSCTZT werden, nıcht ZUu enttäuschen.
tälscht und unverkürzt verkünden, gel gelegen oder UuNge- Alles Bemühen Hıiılte in Ort und Tat wırd freilich die be-

trotfenen Frauen, hre Famıilıen, die Ärzte und die medizinıschenlegen‘‘.
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Fachkrätte nıcht der Notwendigkeit eıgener gewissenhafter Ent- rechtigung gibt. Wenn Gott uns menschliches Leben anvertraut,
scheidung entheben. Wır möchten daher jede dieser ruppen sınd WIr seınem Schutz verpflichtet.
eın persönliches Wort richten, das ıhnen ZUur Orientierung dıenen Es wiırd oft als ıne schwere und kaum erträgliche Forderung VCI-

oll und eutliıch macht, WIr mı1ıt ıhnen hre oft kaum ertrag- standen, WenNnn VO  —$ den Frauen selbstloses Ertragen aller Be-
lıche Lage bedenken. drängnis verlangt wırd, selbst wenn das Kind, das geht,

1mM Einzeltall eiınem vorhersehbaren leidvollen Leben überlietert
wird. FEın Ausweichen VOT dem schweren Leıid könnte auchAn ıe werdenden er den Preıs der Abtreibung manchmal humaner erscheinen. AberWır wIissen, da{ß miıt der Schwangerschaft ımmer Opfer und Nöte 1st NUur in eınem vordergründigen 1nnn „humaner‘“‘. Der christ-

verbunden sınd, die nıemand den Frauen abnehmen kann. Jede lıche Glaube o1bt uns eın tiefes Verständnis VO  — Leid und
schwangere Frau sollte daran denken, daß sS1e tür eın Men- Schmerz, das die auf innerweltliches Glück ausgerichteten Welt-
schenleben gebracht werden. Wır wenden u15 hiıer aber die anschauungen nıcht begreiten. Durch Christus haben WIr gelernt,
Frauen, die eın Kınd empfangen haben und AUS nehmen- die selbstlose Hıngabe und dıe Bereitschatt, das Kreuz auf u1ls

den Gründen voller Ängste und Sorgen sınd. Es Mag se1ın, dafß nehmen, als die Sınnertüllung unserer Fxıstenz begreıten.
S1C dıese Empftängnis nıcht gewollt haben, daß s1e für die Gesund- Dıies 1St kein billıger Trost und keine Erkenntnis, die sıch 1n be-
heit des Kindes türchten, seine Lebens- und Entwicklungschan- lehrender Erklärung völlig mitteilen aßt Um das Leid Lragen und
GEn in einer ungünstigen soz1alen Umwelt gefährdet sehen. Ofrt ın eıner über die menschliıche Begrenztheit hinausgehenden
erscheıint ıne NECUC Schwangerschatft als Belastung, weıl die Fa- Weıse mıt iInn ertüllen können, bedart der Gnade Gottes,
mıiılıe zerruttet ISt, weıl keıin ausreichender Wohnraum ZUfTr Vertü- die WIr alle beten, und der praktischen Lebenshilte der Chrı-
SUunNng steht oder e1] dıe Zahl der vorhandenen Kınder schon sten

jetzt die volle Entfaltung jedes einzelnen behindert. Nıcht selten
auch mussen bisherige Lebensgewohnheıten, ıne berufliche TA= Dıie Annahme des Leids bedeutet nıcht eın passıves Siıch-Ergebentigkeıit oder angestrebte Karrıere aufgegeben werden, da{fß ın die Sıtuation. Wır wollen den werdenden uttern in ıhrer
Pläne und Hotfnungen 1Ns Wanken geraten. Manchmal mussen Zwangslage nıcht I1UI geistlıchen Beistand emptehlen, sondern
unerfahrene Junge Mädchen infolge eıner kaum überlegten Be- richten S1e auch die dringende Bıtte: Wenden Sıe sıch die
SCENUNg mıt eiınem Mann plötzlich und ungewollt ıne Mutter- Menschen, die Ihnen helten wollen Verschließen Sıe sıch nıcht,
rolle übernehmen, der S1€e tast selbst noch eın Kınd nıcht C sondern offnen Sıe sıch dem Zuspruch und der Beratung der
wachsen sınd. Fachleute. Gehen Sıe Ärzten, die hre christliche Verantwor-

(ung nehmen. Beanspruchen Sıe die Unterstützung, die —
Schließlich sınd auch dıe Fälle ımmer häufiger, 1n denen Junge rıtatıve Einrichtungen der Gemeinden und Dıiözesen anbıieten,
Menschen ohne eheliche Bındung eın Zusammenleben auf eıt und sprechen Sıe miıt eiınem Seelsorger Ihres Vertrauens, auch
beginnen, das jedem VOIN ıhnen die Möglichkeıit der TIrennung WECNN Sie in etzter eıt keinen Kontakt mıt der Kirche mehr SC-offenhält: auch hıer kann eın Kınd schwerlich dıe notwendıge habt haben S1e alle werden bemüht se1ın, ıne auft hre indıvıduel-
hebevolle Aufnahme tinden len Ertordernisse abgestellte Hılte eısten.
Wır sehen deutlich die vielschichtige Problematik in diesen und
vielen anderen Fällen. Wır wiıssen, dafß VOT allem dıe Frau und
werdende Mutter ISt; auft der die gröfßte Belastung ruht. Wır kön- An die ater und Famlilıen
nen und wollen auch nıcht Cun, als sejen durch Worte des ag Wır wenden uns auch die Väter der ungeborenen Kinder,
spruchs oder auch durch praktische ılte die Schwierigkeıten, dıe Eltern der Mutltter und die Familienmitglieder, die ın nter-
seelıschen Belastungen und soz1ıalen Zwänge allein schon be- schiedlicher Weiıse auf dıe werdende Mutter einwirken und dem-

seıtıgen. Es o1bt weder generelle Lösungen, noch kann die Not entsprechend hre eigene Mıtverantwortung tragen. Dabe;i SPIE-und scheinbare Ausweglosigkeıit der einzelnen Frau durch indı- chen WIr nıcht vVvon den Fällen, 1in denen sS1e ıne in ıhrer
viduelle soz1al-carıtatıve Maßnahmen eintach VO  — ıhr NO
INCN werden. Entscheidung unsıchere Frau eıner Abtreibung verleiten oder

o ıhren erklärten Wıillen durch seelischen oder sozıalen
Druck einer Tat treiben, die s1€e selbst verurteılt. Sıe alle laden

Es 1St daher verstehen, Wenn 1n solchen Sıtuationen der schwere Schuld auf sıch.
Wunsch auftritt, die Emptängnis ungeschehen machen, und
dafß sıch, weıl dies nıcht möglıch Ist, der Gedanke die Beseıt1- Wır möchten vielmehr eın Wort denen N, die selbst die
Sung des ungeborenen Lebens als Ausweg anschließt. ber 1st orge und vielleicht auch die Unsicherheit der Mutter teilen und
dies wirklıch die richtige Konsequenz? Wır bıtten alle betrotffe- ın dem Wunsch, ıhr helten, doch möglicherweıise nıcht den
nenNn Frauen, gewissenhaft bedenken, dafß das, W 45 eın Teıl der richtigen Rat finden Auch S1€ mussen der Achtung VOr dem Le-
Öfftentlichkeit „Schwangerschaftsabbruch“‘ NNT, 1ın Wıirklich- ben Vorrang geben VOT dem Gedanken erwartende Bela-
keit die Tötung eınes ICN Lebens ISt, das ıhnen anvertraut StuNgeN und Nachteıle. Weder Schwierigkeiten für sıch selbst
wurde. Was kann rechttertigen, diesen schutzlos preisgegebe- vermeıden, noch s1e der werdenden Mutter ,
NCN Menschen seınes tundamentalen Rechts, nämlıch auf dürten S1e ıne Entscheidung das Leben des Kıindes tör-
das Leben, berauben? Sicherlich nıcht der Eıgennutz und die dern. Vor allem der Vater muß dıe tiefe Verbindung seınem
Selbstbezogenheıt, die 1n der vorgeblichen Verfügungsgewalt Kınd nehmen. 7/war tragt die Multter das Kınd und hat
über den eigenen Körper sıch selbst entlarven. Aber kann CI - ine besondere ähe ıhm och 1St in seiner Anlage nıcht
laubt seın, eın ungeborenes Kınd eshalb toten, ıhm eın wenıger VO Vater bestimmt, dem hıeraus seıne eigene Ver-
möglıcherweıse drohendes schweres Schicksal und ıne düstere pflichtung erwaächst. Ebenso mu{ VO Vater 1wartet werden,
Zukuntt ersparen? Es sınd ott durchaus ernste und VO.  _ Ver- dafß seine Verpflichtung gegenüber der Mutltter nımmt.
antwortungsbewulstseın geLragCNE Überlegungen, dıe mıiıt dieser In hebevoller Weıse muß sıch eshalb s1e bemühen, ıhr
rage verbunden werden. och auch hıer dart nıcht eıner das sıchere Getühl der Gemeinsamkeıt und Mitverantwortlich-
Entscheidung das Leben kommen, für die keıine Be- keıt geben und s$1e alle Bedrohungen schützen.
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An die rzte un das Die ıtverantwortung aller rısten
Krankenpflegepersonal Mancher wiırd denken, dafß ıne Abtreibung 1in seınem Ertah-
FEıne große Zahl VO  — Ärzten, Krankenschwestern und anderen rungsbereich nıcht vorkommt. Er wırd vielleicht roh se1n, weıl
medizinıschen Fachkrätten ırd unmıittelbar mM1t dem Problem glaubt, dieser schwerwiegenden Problematik Sahız AUS dem
der Abtreibung betaßt werden. In ıhrer beruflichen Sıtuation Weg gehen können. Aber sınd solche Überlegungen gerecht-
wırd nıcht ımmer leicht se1ın, siıch eıner klaren Haltung fertigt? TIragen WIr nıcht alle, bewußt oder unbewußt, viele Meı-
bekennen. Zur eıt afßt sıch kaum absehen, ob und inwıeweıt NUungeh und Überzeugungen uUuNnsere_I eıt in uns? Sınd WIr darum

nıcht auch mıtverantwortlich dafür, da{ß viele Irrtümer unddie gesetzlıch garantıerte Freiheıt, eıne Beteiligung Abtrei-
bungen verweıgern, möglicherweise gefährdet wird. Es hegt Fehlhaltungen bestehen, Ja dafß ımmer noch NECUC hinzukom-

men ?uns tern, vorab eıne negatıve Zukuntftsperspektive zeichnen.
| D kann aber leider nıcht ausgeschlossen werden, dafß Insbesondere die Einstellung ZU) menschlichen Leben 1St A4aUs der
Zwängen kommt, die selbst die berutliche Exıstenz bedrohen Ordnung geraten. Beı eiıner kritischen Betrachtung der Wirklıch-
können. Vor allem die iın Ausbildung stehenden Nachwuchs- keit 1St unübersehbar, WI1e€e wen1g Wert diesem hohen Gut weıthın
kräfte werden VOT besondere Probleme gestellt. Dıie Entschei- ZUSCIHNCSSCH wird. Beinahe täglıch bringen unls die Kommunika-
dung jede Miıtwirkung eıner Abtreibung ertordert BC- tionsmuittel 1n CNSC Berührung miıt Grausamkeıten, Verbrechen
rade VO  3 ıhnen, die iın vieltachen Abhängigkeiten stehen, innere aller Art das menschliche Leben, mıt Kriegen und Natur-
Gewißheıt, Festigkeıit und ıne mutige Haltung. Wır deutschen katastrophen; WIr kennen die Bilder hıervon und können uns

Bischöte stellen uns VOT jeden Arzt,; jede Krankenschwester, VOT eıner ınneren Abstumpfung kaum mehr entzıiehen. Verkehrstote
dıe Krankenhausträger und jeden Bürger, der durch außeren und -verletzte werden mıiıt statistischer Wahrscheinlichkeit VOI-

Zwang in Gewı1issensnot gerat. her angekündıgt und erscheinen als unvermeıdbare Opfter der
Zivilısation. Umweltgeschädigte Menschen werden ın der unmıt-

Dıie deutschen Ärzte haben 1n der zurückliegenden Auseinander- telbaren Zukunft ımmer zahlreicher, und INan beginnt, sıch auch
SETZUNG die Gesetzesnovellierung ott Zeugnis VO  — ihrer hıermıiıt abzutfinden. Täuschen WIr uNls nıcht selbst! Hınter der
Überzeugung gegeben, da{fß das oberste Berutfsgebot iıhres Namenlosigkeit der großen Zahl, die mehr Staunen als -

SCI Mitgefühl erregt, stehen ebenso viele Einzelhandlungen undStandes die Pflicht ZUT: Erhaltung des Lebens nıcht ın rage
gestellt werden dart Es 1St erfreulıch, daß viele Ärzte, nıcht NUur -schicksale.

Die Haltung gegenüber dem Kind 1St vieltach mıiıt der Einstellungkatholısche, sondern auch Nıcht-Christen mutig für den vollen
Schutz des Lebens eingetreten sind. Wır danken allen tür diese ZU) Leben verbunden und 1ın besonderer Weıse Ausdruck der
entschiedene Haltung und bıtten s1e, auf der Grundlage dieser hıer bestehenden schweren Mängel. Wır brauchen dabeı nıcht
Überzeugung uch weıterhın sıch dafür einzusetzen. Wır bıtten die schrecklichen Auswüchse ın Gestalt der Kiındesmißhandlun-
s1e, nachdrücklich darauf hinzuwirken, daß in den Krankenhäu- SCH denken, dıe NSCIC Gesellschatft schwer belasten. Es BE-
SCIN, 1n denen s1e tätıg sınd, Abtreibungen nıcht VOrgCHNOMIN nugt, den Blick aut die normal erscheinenden Lebensbedingun-
werden. Wo dıes nıcht erreichbar Ist, mussen s$1e ihren SaNnzech gCnh riıchten, denen viele Kinder heute stehen: Dıie
FEinfluß geltend machen, die schwerwiegende Problematik Beruifstätigkeit der Multter entzieht ıhnen oft schon ın den ersten

dieser Eingriffe weıterhın bewußt halten. Wır bıtten s1e auch, Oonaten die wichtigste persönlıche Bindung; eın Schulsystem,
den hıltesuchenden Frauen mıiıt ıhrem Wıssen und ıhrem Rat ZUur bei dem bloße Wissensvermittlung und Leistungsdruck ımmer
Verfügung stehen, ıhnen den persönlichen Standpunkt CI - mehr zunehmen, ENAT ıhre Entfaltungsmöglichkeiten ein: das
äutern und dıe Grundlage tür eıne verantwortliche sıttlıche Fehlen VOonNn Spielplätzen und ıne städtebaulıch und verkehrsmä-
Entscheidung Zu testigen. 1g überlastete Umwelt o1Dt ıhnen keinen Raum tür Bewegung

und treies Spiel; in eıner reizübertluteten Welt sınd s1e eiıner be-
Es o1ibt Koniliktsituationen, 1n denen nach menschlichem Ermes- drängenden Vieltalt VO  — Eindrücken auUsSgeSELZL, ohne daß ıhnen
SCIH zwiıischen dem Verlust des Lebens sowohl der Mutltter als auch dıe notwendıgen Anleıitungen und Maf(ßstäbe ıhrer Bewälti-
des ungeborenen Kindes einerseıts und dem Verlust NUur eınes gung geboten werden.
menschlichen Lebens auft der anderen Seıte entscheıiden 1St Was steht hınter all dem? Sınd dies Konsequenzen unseres —

Wır wIıssen, dafß mancher katholische Ärzt, der aufgrund seiner dernen Lebens, die WIr WAar vielleicht mildern können,
1mM Grunde aber ın Kauf nehmen mussen? Keineswegs! Wır kön-christlichen Überzeugung grundsätzlıch nıcht bereıt 1St; eıne Ab-

treibung indızıeren, vorzunehmen oder zuzulassen, hıer 1n NCNn diese Mißstände und Fehlhaltungen C(un, und
Gewiıissensnot gerat Hıer 1st die sorgfältige Gewissensentscheı- WIr sındo dazu verpflichtet. Dies oilt tür die N Gesell-
dung des Arztes in der konkreten Einzelsituation gefordert. Fı- schatt und den Staat, aber gilt nıcht wenıger auch tür jeden
ner solchen Gewissensentscheidung wırd sicherlich nıemand die einzelnen 1n seınem persönlıchen Umkrreıs. Dabe] mussen WIr
Achtung vorenthalten. zunächst beı ulls selbst beginnen, Verständnis und 1NSCIC

Viele Krankenschwestern und andere Mitarbeıiter der Kranken- Einstellung Zzu eDen, dem eıgenen und dem der Miıtmenschen,
häuser bzw Klinıken sınd 1n der Regel weder beratend tätıg noch überdenken. Wır mussen wieder eıner vollen Bejahung dieses
unmıiıttelbar und aktıv eıner Abtreibung beteilıgt. Sıe werden Lebens kommen, das Ja nıcht Produkt und Gegenstand uUuNsereXI

aber in vielfacher Weıse Hıltsdiensten herangezogen und kön- Verfügung 1St; sondern VO:  3 Gott geschaffene und geliebte NVEI-

Nen diese, z 5 1n der Pflege, nıcht eintach verweıgern. Aber S1€e wechselbare Person. Die Achtung VOI jedem lebendigen und be-
brauchen nıcht hinzunehmen, daß INan sıch über ihren erklär- seelten Wesen, das W1€ WIr selbst dıe Auszeichnung tragt, Kınd
ten Gewissensvorbehalt hıinwegsetzt. Sıe werden sıch gerade auch Gottes se1in, muß wieder MCUu belebt und ZUT Grundlage uUu1Nsc-

165 Umgangs miıteinander gemacht werden. Nur 1Stbei Frauen, deren Kınd abgetrieben wurde, besondere Für-
o und liebevolles Eingehen 2Uf deren Lage emühen. Denn die Hoffnung nıcht verloren, da{ß EeLWAS VO'  —$ der göttlıchen Liebe,

dıe u1ls geschaften hat, auch autf die Welt ausstrahlt, und miıt demdie Schwierigkeiten und Nöte dieser Frauen sind durch die Ab-
treıbung nıcht oder NUur ın den seltensten Fällen beseıitigt, sondern Wachsen dieses Bewußtseins auch dıe Welt menschlicher Br
belasten auch weıterhiın. staltet ırd
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Wır ruf en alle Katholiken auf, sıch dieser Verantwortung für das turcht VOTL dem ungeborenen Leben, seıner Würde und seınem
Leben nıcht entziıehen, sondern daran mıtzuwiırken, dafß ıne Recht wieder in seıner grundlegenden Bedeutung für die
Bewulßstseinsänderung eintrıitt, dafß die Liebe ZU Kınd ın unserer menschliche Gemeinschatt erkannt und gefestigt wiırd.
Gesellschaft wieder selbstvergtändlich ırd und dafß die Ehr-

Empfehlung fur Arzte und medizinısche Fachkrafte
in Krankenhäusern
Durch die Anderung des 2 .8)  %  &d StGB sınd Ärzte und mediziniısche ter 3 Gesagte Um künftigen Schwierigkeiten AUS dem Weg
Fachkräfte ın Krankenhäusern 1n ganz besonderer Weıse betrof- gehen, sollten s1e ıhren Gewissensvorbehalt schon beı ihrer An-
ten Dıie Kırche macht sıch die Sorgen dieser Berufszweige stellung geltend machen. Wenn iıhnen ZUgEMULEL wırd oder sS1e
eıgen. Sıe bietet den Ärzten und dem Krankenptlegepersonal 1n Salr ruck SESELIZL werden, ihre‘ Gewissensentschei-
der Beratung werdender Mütter ıhre Hılte Darüber hınaus dung eıner Abtreibung mıtzuwirken, mussen s1e bel ıhren
wırd s1e diese Beruisgruppen, sSOWeılt ıIn ıhren Krätften hıegt, Vorgesetzten oder beı der Verwaltung des Krankenhauses
beı berutlichen Schwierigkeiten unterstutzen, die ıhnen aufgrund diese Verletzung ıhrer Gewissenstreiheit Einspruch erheben. Sıe
der gesetzlichen Sıtuation erwachsen können. können siıch dabe; auch auf das Recht Zur Verweigerung der Mıt-

wirkung einem Schwangerschaftsabbruch nach Art des
Im einzelnen sel aut tolgende Punkte hingewılesen: 5. Strafrechtsreformgesetzes VO 18  O 1974 eruten.

Alle Ärzte werden gebeten, hilftesuchenden Frauen und Mäd- Die ın der Ausbildung stehenden Nachwuchskrätte werden
hen ıhren Rat ZUuUr Verfügung stellen. Dıie Frauen werden VOL besondere Probleme gestellt. Sıe verfügen vielfach nıcht über

eher auf den Arzt hören, Je überzeugender VO  a seınem Be- die Möglıchkeıit, durch ıne vorausschauende Wahl der Ausbil-
rutsethos gepragt iSt, menschliches Leben erhalten. dungsstätte küniftige Kontftlikte vermeiden. Im Rahmen iıhrer

Dıiıe Ärzte werden Handreichungen, iınsbesondere Verzeich- Vorbereitung auf den Dıenst als Krankenschwester oder den
nısse aller kırchlichen Beratungsstellen erhalten, die AA indıvı- Pflegeberuf können auch S1e iın Sıtuationen kommen, die ıne
uellen Beratung, Z Vermittlung soz1ıaler Hılten und auch ZUX. klare Entscheidung die Abtreibung VO  S ıhnen verlangen.
materiellen Unterstützung Ort bzw. iın erreichbarer Nähe Da S1e als Auszubildende iın Abhängigkeit stehen, ertordert dies
vorhanden sind. Wır bitten die Ärzte, die Betrottenen auft diese VO  . ıhnen eın hohes Ma{iß Mut und 1mM FEinzeltfall auch die Be-
Stellen hınzuweılsen und S1€e gof M1t ıhnen 1n Verbindung reitschaft, Nachteıle aut sıch nehmen.
bringen. Medizıiner, die ıne Ausbildung ZU Frauentacharzt absolvieren,

Der VO:  n seiınem Gewiıssen und VO  3 seınem Berutsethos gelei- werden unvermeidlich ın die Entscheidung gestellt, ob s1e, ıhrem
tetfe Ärzt wiırd keinen Schwangerschaftsabbruch indızıeren, VOTI- Gewiıssen tolgend, jede Beteiligung eıner Abtreibung ablehnen
nehmen oder zulassen. In ausweglos erscheinenden Kontliktsi- oder sıch 1n ıne Ausbildungspraxis fügen, die diesen Bereich
tuatiıonen, in denen zwıischen dem Verlust des Lebens sowohl nıcht ausschließt. Sıe können dem Konftlikt durch die Wahl eıner
der Mutltter als des ungeborenen Kindes und dem Verlust L1LUTr e1l- entsprechenden Ausbildungsklinık 11UT 1ın begrenzten Fällen ent-
nes‘menschlichen Lebens entscheiden ISst, wırd die arztliche gehen. Nıcht selten wırd damıt der Verzicht auf das umfassende
Gewissensentscheidung respektiert. Ärzte und medizinisches Lehrangebot einer großen Kliniık verbunden se1ın, da vielen
Pflegepersonal haben Anspruch darauf, daß auch 1in dieser rage VON diesen 1n Zukunft regelmäßig Abtreibungen
iıhre Gewissensentscheidung gwiırd. sind. Für die mıt aller Sorgfalt getroffene Gewissensentscheidung

Katholische Krankenhäuser, dıe den Dienst der Bruderliebe 1m Fall der obengenannten ausweglos erscheinenden Kontliktsi-
ZUrFr Grundlage ıhrer Tätigkeit machen, geben Zeugni1s für die uatıon glt wiederum das Zıtter dieser Empiehlung Ver-
Unantastbarkeit des Lebens, die Unverletzlichkeit der Person merkte.
und den unbedingten Schutz des menschlichen Lebens ın jedem Fur dıejenigen, die eiıne Qualifizierung als Hochschullehrer
Zeıtpunkt seiıner Exıstenz. Deshalb können 1n katholischen streben und die daher eıner solchen Krankenanstalt tätıg seın
Krankenhäusern entsprechend dem Charakter dieser Häuser mussen, können persönlıche Schwierigkeiten und Behinderun-
und den Erwartungen vieler, die eın solches Krankenhaus autsu- SCH ıhrer wıssenschaftlichen Lautbahn infolge der Weigerung Z
hen keine Abtreibungen indızıert, VOISCHOMMMEN oder ZUSC- Teilnahme der Tötung ungeborenen Lebens nıcht AauSsSSCc-
lassen werden. (Im Fall der obengenannten ausweglos erschei- schlossen werden.

In allen diesen Fällen werden Nachwuchskräfte außerstenenden Kontliktsituation gılt bezüglıch der Gewissensentschei-
dung das Ziıitter 3 Gesagte Dıie Bejahung dieses Belastungen gestellt und n ıhrer sıttlıchen und relig1ösen
Grundsatzes mu{ VON allen 1ın eiınem katholischen Krankenhaus Überzeugung in ıhren Bıldungs- und Berutschancen ZU Teıl
tätıgen Ärzten, Schwestern und VO Pflegepersonal erwartet schwerwiegend gehemmt. Auch darum werden WIr 1in unserem

werden, auch wWwenn S1E sıch nıcht ZuU katholischen Glauben be- Bemühen nıcht nachlassen, da{fß dıe Jetzt erfolgte gesetzliche Ke-
kennen. Katholische Krankenhäuser mussen diese hre Einstel- gelung geändert wird.
lung öffentlich bekunden. Finanzıelle, beruftfliche oder gesellschaftliıche Nachteıle recht-

Beı der Anstellung VON Arzten und medizinischen Fachkräf- fertigen nıcht die Beteiligung eiınem sıttlıch schwer verwertlı-
ten in katholischen Krankenhäusern mu{(iß ıne diıesen Grundsät- chen Tun Um die Sündhattigkeit eınes solchen Tuns bewußfßt
zen entsprechende Verpflichtung vertraglich vereinbart werden. machen, belegt die Kırche dıejenıgen, die ıne Abtreibung VOI-

Katholische Ärzte, Schwestern und Pfileger haben auch 1ın nehmen, anderen eıner Abtreibung oder sıch eıner
niıchtkatholischen Krankenhäusern die Verpilichtung, ıne solchen beteiliıgen mMiıt der Strate des Ausschlusses 4Uus der sakra-
Miıtwirkung beı Abtreibungen abzulehnen. Jegt ıne ausweglos mentalen Gemeıinschatt.
erscheinende Kontliktsituation VOI, gilt ebentalls das Z ıt- Jle Ärzte, Schwestern und Pfleger, die VO  a dritter Seıte un
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Gewıissenszwang DESEIZT werden und daraus finanzıelle, beruft- Wır vertirauen darauf, daß die vielen Ärzte, die sıch klar
liche oder gesellschafttliche Nachteıile erleiden oder be- die Abtreibung entschieden haben, auch ın Zukuntft ıhrem Be-
türchten haben, können sıch ıhren Bischot wenden. Jede ID rutsethos UL Jleiben und mithelten, dafß das ungeborene Leben
Ozese wırd für entsprechende Beratung und Rechtshilte SOTrSCNH. ın unserer Gesellschaft wıeder uneingeschränkt geachtet wiırd.

Empfehlungen fur Seelsorger und Religionslehrer
Durch die Änderung des y 218 StG B kommen auf Seelsorger und sammenarbeit mıt dem Pfarrgemeinderat und seiınen Sachaus-
Religionslehrer NEeEUEC schwerwiegende Autfgaben Die folgen- schüssen SOWIl1e mıt den katholischen Organısationen und Fach-
den Emptehlungen sollen dazu dienen, ıhnen ZUur Erfüllung dieser verbänden kann dabe!i wertvolle Hiılfe geben
Aufgaben einıge Hılten die and geben. Fs 1St dringend erforderlich, durch eın entsprechendes Klima der

FEın wichtiges Anlıegen in der Verkündigung 1st CS, VWert und Oftfenheit und des Verständnisses gegenüber den Betroiffenen,
Würde jedes menschlichen Lebens hervorzuheben. Es steht besonders gegenüber der nıcht-ehelichen Mutter, soz1ıale Hıiılte
befürchten, dafß nach der Novellierung des 021 und der Aut- möglıch und auch annehmbar machen. Tatkräftige Unterstüt-
hebung des umtassenden Schutzes für das ungeborene Leben ZUNS 1St notwendig. S1e kann z B geschehen durch Vermittlung
eıner Verunsicherung vieler kommt. Deshalb mu{fß überzeugend VO:  - geeigneten Wohnmöglıiıchkeiten für alleinerziehende Müultter
dargelegt werden, dafß und die NECUEC Regelung das ethıische und hre Kınder, durch Wohnungsbeschatfung für Junge oder tür
Bewußtsein schwächt und die sıttlıche Ordnung gefährdet. Ins- kınderreiche Famıiılıen, durch Entlastung der vieltach überbela-
besondere gilt C5S, deutlich machen, daf dıe VO  3 der (Jesetzes- sTieten Müuültter und dergleichen. Dabei sind alle Kontaktmöglıich-
strate freigestellten Handlungen darum nıcht zugleich auch S1tt- keıiten in der Gemeinde (Besuchsdienste, Heltergruppen USW.)
iıch gerechtfertigt sind. ın Anspruch nehmen.

Dıie Entscheidung für den Schutz des ungeborenen Lebens 1st In vielen Fällen wırd dıe Kontliktsituation vielschichtig und
oft eshalb erschwert, weıl der Achtung VOT dem menschlichen se1nN, daß über die Grunddienste der Gemeinde hinaus ach-

lıche Hıiılte unerläßlich 1St. Dabei kommen in erster Linıe dıe ka-Leben 1in der Erziehung vieltach nıcht der notwendige Rang eın-
geraumt wird. Der Mensch muß ın seınen Entwicklungsphasen tholischen Beratungsstellen 1n Betracht. Alle Kontaktpersonen
lernen, absolute und relatıve Werte erkennen und ent- sollten mıt den Beratungsstellen zusammenarbeiten und gegebe-

nentalls Ratsuchende diese weıterleiten.sprechend abzuwägen. Dazu bedarf der Hılte ın der Famıulıe,
1m Kindergarten, in der Schule, in den Jugend- und Famılien- Der Deutsche Carıtasverband hat eın Verzeichnis katholischer
SIUDPCHL, in den Verbänden und auch 1n der Gemeinde. Hıer be- Beratungsstellen für das Bundesgebiet herausgegeben. Aufßerdem
stehen vielfältige Möglıchkeiten für ıne Erziehung sıttlıch sınd be1 ıhm entsprechende Faltblätter, Broschüren USW. CI-

erantwortete Elternschatt und eiınem tiefen Verständnis tür alten, die Informationen arüber geben, welche Hılten diese ka-
das Lebensrecht aller Menschen. Auch die Verantwortung der tholischen Beratungsstellen bieten, z B

KonfliktberatungGemeıinschaftt, der Gruppen und der SaNZCIH Gemeıinde, für
die Verwirklichung dieses Lebensrechtes 1St stärken. Beı dieser Bereitstellen und Vermuitteln VO  — soz1ıalen und wirtschattlichen
Autgabe können ın Biıldungsveranstaltungen und anderen gee1g- Hılten 1n der Konfliktsituation

Zusammenkünften Ärzte, Sozıialarbeiter und Eltern hel- Vermittlung VO  — Pflegestellen, Adoptionsstellen, Mutltter-
Kınd-Heimen und weıterten Dıie Seelsorgeämter werden die Seelsorger und Erzieher mıt

geeiıgnetem Material unterstutzen. Langirıistige Beratung und Vermittlung VO  a beruflichen Hılten
In Bildungsarbeıit und Verkündigung wırd uch notwendıg — Beratung und Hiılte ZUuUr verantwortetien Elternschatt.

se1ın, eindringlıch die Schwere der Sünde verdeutlichen, dıe Dıie Seelsorger sollen mıiıt dem Pfarrgemeinderat, den Organı-
alle Beteiligten durch den Schwangerschaftsabbruch auf sich satıonen, Fachverbänden und Beratungsstellen über-
nehmen. Der Vater des Kındes und dıe Eltern der Mutter machen legen, WI1€e der persönliche Kontakt Ärzten und Apothekern
sıch schuldıg, WwWenNnn S1e diese Druck sertzen chwere Schuld hergestellt und gepflegt werden kann, da diese 1n vielen Fällen
laden der Arzt und dıe Schwester, die den Schwangerschaftsab- die Frauen ZzZu Autsuchen eıner katholischen Beratungsstelle
bruch vornehmen, SOWI1e alle eiınem Schwangerschaftsabbruch motivieren können. Auch eın intensiver Kontakt der Seelsorger

MmMiıt allen in der Gemeıinde gelegenen Krankenhäusern 1St VonBeteiligten und die Mutter selbst auf sıch. Aber auch alle dıejen1-
SCH, die durch Unverständnis und Lieblosigkeıit dazu beitragen, großer pastoraler Bedeutung.
dafß Junge Frauen glauben, ıhr Kınd nıcht annehmen können, Zu den Auigaben des Seelsorgers gehört auch, Ärzte, Kran-
verletzen (Gottes Gebot kenschwestern und andere medizinısche Fachkräfte daraut hın-
Um die sıttlıche Verwertlichkeit und Sündhattigkeit eınes sol- zuweısen, dafß ihnen die 10zese bzw zentrale kırchliche Stellen
chen Tuns bewußtzumachen, belegt dıe Kırche dıejenıgen, die Beratung und Rechtshilte gewähren, WwWenn S1€e der Weıige-
eıne Abtreibung vornehmen, anderen eıner Abtreibung IuNng, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, finanzıelle

oder berutliıche Nachteıile betürchten habender siıch einer solchen beteiligen, MIt der Strate des Aus-
schlusses aus der sakramentalen Gemeinschatt. Die Seelsorger mogen 1in Verbindung miıt dem Pfarrgemeinde-
Aber ennoch mu{fß 1in der Seelsorge deutlich werden, daß die rat und den kırchlichen Gruppen und Verbänden ständıg für iıne
Brücke denjenıgen nıcht abgebrochen werden darf, die schul- entsprechende Öftentlichkeitsarbeit SOTSCNH. Dazu gehört die Be-
dıg geworden sind. Dıie Betroffenen dürten 1n den Gemeıinden reitstellung des oben erwähnten Materials tür alle Kontaktperso-
nıcht ohne Hılte gelassen werden. NCNn WI1e Ärzte, Lehrer (besonders Berufsschullehrer), Apotheker,

Krankenschwestern, Familienpflegehelterinnen und Dorthelte-Die Seelsorger mussen stet1g darum DE E se1ın, dafß die Ge-
meınden sıch iıhrer Mıtverantwortung für die Behebung von rinnen. Entsprechende Plakate mıt Hınweıs auf die nächsten Be-
Notständen bewußt sınd und dazu beitragen, dafß beı Frauen ratungsstellen sollten 1M Schaukasten, 1n der Kırche oder 1m
und Famılien die Liebe ZU Kınd erhalten bleibt. Eıne CNSC Zu- Ptarrheim angebracht werden.
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468 Dokumentation
Erklärung der FKD
Miıtte Juli, etwWad drei Wochen nach Inkrafttreten der straf- Gefährdung \40) der Schwangeren abgewendet werden kann Es
rechtlichen Bestimmungen über den Schwangerschaftsabbruch geht jedoch davon AduS, daß die schriftliche Feststellung eines
meldete sıch auch der Rat der FKD miıt PINeTr eigenen, hauptsäch- deren Arztes über das Vorliegen dieser Voraussetzung ausreıicht,
ch Krankenhäuser ın evangelischer Trägerschaft gerichteten den ÄArzt,; der die Schwangerschaft abbricht, VO  — jeder eigenen
Erklärung Wort Sze hat folgenden Wortlaut: Prüfung entbinden. In der Tat kann dem ÄArzt, der den Eingriff

vornımmt, die eigene Gewissensentscheidung nıcht durch das
Am Zl Junı 1976 sınd die neugefaßten Bestimmungen des Strat- Attest eınes anderen ÄArztes abgenommen werden. In vielen Fäl-
rechts Zzu Schwangerschaftsabbruch 1n Kraft Aus die- len wırd ın evangelischen Krankenhäusern die Mitwirkung e1l-
sem Anlafß wendet sıch der Rat der Evangelıschen Kırche in NCIMN Schwangerschaitsabbruch abgelehnt, WEINN sıch der 4US-

uührende AÄArzt nıcht verantwortlich vergewiıssern kann, dafß L1UIDeutschland mit tolgendem Wort emeınden und ÖOfttent-
ıchkeit. aut diese Weıse dıe schwangere Frau VOTI einer schwerwiegenden

Gefährdung bewahrt werden kann. Es mussen in einem evangeli-
[)as NECUC Recht stellt den Verantwortlichen 1n Kırche, Staat schen Krankenhaus Wege gesucht werden, diese Vergewisserung

und Gesellschaft die doppelte Aufgabe, ungeborenes Leben sicherzustellen. Dabe!ı dart nıcht übersehen werden, dafß uch
schützen und Frauen, die durch Schwangerschaft ın Bedrängnis viele Ärzte tür sıch selbst ıne Miıtberatung VO  - sachkundiger

Seıite wüunschen.geraten sınd, helten. Es ist nıcht eicht, ıIn vielen Fällen o
unmöglıch, beides mi;einander 1n Eınklang bringen. Daran Wır wenden u11l die Gemeinden und diakonıschen Dienste
ırd deutlıch, w1e wen1g eın Strafgesetz auszurichten CIMaS. Es unserer Kırche, die Pfarrer, Kırchenvorstände und kırchlichen
kann den Beteiligten die Entscheidung arüber nıcht abnehmen, Miıtarbeiter. Dıiıe Dıiskussion der etzten Jahre über den Schwan-
W 2A5 1mM Falle eınes Kontlıikts geschehen hat gerschaftsabbruch hat u11l die kırchliche Miıtverantwortung VCI-

Eıne durch Schwangerschaft 1N Bedrängnis Frau tieft erkennen lassen. Viele Frauen ertahren hre Schwangerschaft
raucht menschlıche Begleitung, sachkundigen Rat, arztliıche und die Aufgabe der Kindererziehung den heutigen 12es
Hıiılte und oft auch materielle Unterstützung. S1e braucht dies 5C- bensverhältnıissen als ast. Hıer rechen Nöte auf, die weıt QrO-
rade auch dann, WENN s1ie den Schwangerschaftsabbruch ablehnt Rer sind, als 1n den Zahlen der Schwangerschaftsabbrüche C1I-

oder die gesetzlichen Voraussetzungen datür nıcht vorliegen. ennbar wiırd. Dıi1e Erinnerung das göttliıche Gebot und dıe
Kırche, Staat und Gruppen der Gesellschatt haben in den etzten Ermutigung ZuUur Freude Kınd mussen VO  e} der Bereitschaft
Jahren oft ıhre Hılte ın Aussıicht gestellt. Dıies dürten keine leeren tatıger Mitrthiltfe begleitet werden. Man denke hıer die Eın-
Versprechungen leıben. Darum ruten WIr alle Verantwortlichen richtung Von Kontaktgruppen, Nachbarschaftshilten, Besuchs-
1n Kırche, Staat und Gesellschatft auf, die IN der Gesetzgebung diensten und Gemeindeseminaren. In keiner Kirchengemeinde
vorgesehenen Einrichtungen der Beratung auszubauen und darf unbekannt se1ın, sıch die naächste Beratungsstelle befindet,
durch Möglıchkeıiten der Hılteleistung erganzen. die sıch schwangere Frauen 1n Nottällen wenden können.

Eıne Schlüsselrolle $ällt den Ärzten, iıhren Miıtarbeıtern und Allen 1n Bedrängnis geratenen Frauen moöchten WwWIr Mut —

den Krankenhäusern S1e entscheiden letztlich über die Wır- chen, sıch eınen Seelsorger wenden. Das Strafrecht 1st keıin
kung des Ii€l.l€l’l (Gesetzes. Das (Jesetz aßt einen Schwanger- gee1igneter Ratgeber 1n eiıner bedrängten Lebenssituatıon. Wır s$a4-
schattsabbruch NUur dann straffrei, wenn die Notlage der Frau SCH dies nıcht 1Ur der Frau, sondern zugleich den Miıtgliedern
testgestellt und s1€e über alle ZUr Verfügung stehenden Hılten be- ıhrer Famiıulıe. Otrt steht bei einer ungewollten Schwangerschaft

worden ISt; dıe die Fortsetzung der Schwangerschaft und auch das Verhältnis zwıschen Mann und Frau auf dem Spıel. Das
die Lage VO  — Multter und Kınd erleichtern. Dıie Ärzte haben eınen ungeborene Leben 1St beiden in gleicher Weiıse an vertraut, wiıll
Anspruch darauf, da{ß dıese Beratung gewissenhaft ertolgt. Daher ANSCHOMMLCNH und ewahrt werden. Dabe1 geht die Bewäh-

WIr dazu, dafß Ärzte, Krankenhausträger, kirchliche Eın- LUNs unserecs Glaubens den gegenwärtigen Gott. Er tührt nıcht
riıchtungen, gesellschaftliche Gruppen und kommunale Stellen immer einen eichten Lebensweg. Aber (Gottes Segen ruht auch
Arbeitsgemeinschaften zusammentTtreten, die un den örtlı- auf den Mühsalen des Lebens. Was als ast angefangen hat, endet
hen Verhältnissen bestmögliıchen gemeinsamen 1enste ZU Be- nıcht selten als Gewiıinn.
ratung VO  - schwangeren Frauen schatften. Nur kann 1ın Dıe christliche Gemeinde 1STt eıne Gemeinschatt VO  — Men-

schen, die den Wıllen (sottes ımmer wieder vertehlen. Wır alleNottällen tatsächlich geholfen werden, und NUur aßt sıch der
Schwangerschaftsabbruch aut die schwerwiegenden Konftlikrttälle leben VO  — der Vergebung, die ott Jesu Christı willen gC-
beschränken. währt. Darum sınd WIr als Gemeinde Jesu Christi offen für den

Iienst aneinander, auch gerade dann, WEINN WIr uns denDie eue Rechtslage stellt die Träger evangelıscher Kranken-
häuser mıtsamt ıhren Ärzten und Mitarbeıitern VOT schwerwie- Wıllen (Gsottes gestellt haben Vergebung 1st keıin Freibriet ür
gende Entscheidungen. ])as (esetz aßt einen Schwangerschafts- Versagen und Willkür. Aber S1€e 1st eıne Einladung für alle, die

aus der Schuld den Weg Z Freude (sottes CGute suchen.abbruch straflos, wenn Nur adurch ıne schwerwiegende

Der seelsor9liche Dienst der Kırche g Behinderten
Fnde Maı veröffentlichte dıe Deutsche Bischofskonferenz eine hilfe beim D.eutscben Carıtasverband mitgewirkt: Dıiese Erklä-
„Embpfehlung ZUYTY Seelsorge Behinderten‘‘. An ıhrer Abfassung UuNS blieb Zanz ım Gegensatz IWd der Jüngsten Stellung-
haben verschiedene ın der Behindertenarbeit tatıge Verbände nahme der Bischöfe ZUu 2718 (vgl. ds Heft, 462ff.) ıIn der
und Arbeitsstellen ım Rheinland und das Referat Behinderten- Öffentlichkeit fast völlıig unbeachtet. Hıer der Wortlaut:


